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Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Prüfungsordnung  
für den 2-Fächer-Master-Studiengang  

an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) 
vom 21. Juni 2023 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 547), geändert durch Gesetz betreffend die 
Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. 
NRW. S. 780b), hat die Ruhr-Universität Bochum folgende Prüfungsordnung erlassen: 

Art. 1  
 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den 2-Fächer-MasterStudiengang vom 21.10.2016 (AB 1187), 
zuletzt geändert mit Satzung vom 04.05.2023 (AB 1557), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 15 wird wie folgt geändert: 

 
§ 15 Anrechnung und Anerkennungen von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Prüfungsleistungen, Einstufungen in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem anderen 
Studiengang derselben Hochschule erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen 
besteht, die ersetzt werden; eine Prüfung der Gleichwertigkeit findet nicht statt. Die Anerkennung 
im Sinne des Satzes 1 dient der Fortsetzung des Studiums und dem Ablegen von Prüfungen. 

(2) Wesentliche Unterschiede bestehen insbesondere dann, wenn die erworbenen Kompetenzen den 
Anforderungen des jeweiligen Studienfachs gemäß dieser Prüfungsordnung einschließlich der 
Fachspezifischen Bestimmungen nicht entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Anerkennung oder 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz 
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen der Hochschulpartnerschaft 
zu beachten. Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen 
Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende 
ausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor. Im Übrigen kann bei Zweifeln das International Office sowie die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Auf Antrag können sonstige, außerhochschulische erworbene Kenntnisse und Qualifikationen in 
Höhe von maximal 50 % der für diesen Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anerkannt 
werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

(4) Verantwortlich für Anrechnungen oder Anerkennung nach den Absätzen 1 bis 3 ist der Gemeinsame 
Prüfungsausschuss entsprechend § 17 Absatz 5. Die bzw. der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ergeht ein 
Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist, in der Regel innerhalb von sechs 
Wochen. Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne von Absatz 1 begehrte Anerkennung versagt, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20527&vd_back=N780b&sg=0&menu=0
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kann die antragstellende Person eine Überprüfung der Entscheidung unbeschadet der verfahrens- 
oder prozessrechtlichen Fristen durch das Rektorat beantragen. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Alle 
Anerkennungen und Anrechnungen werden im Transcript of Records gekennzeichnet. 

(6) Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen setzt voraus, dass 
im Zwei-Fächer-Master-Studiengang der RUB noch Prüfungsleistungen in einem nennenswerten 
Umfang zu erbringen sind. Ein solcher Umfang ist immer dann gegeben, wenn entweder die 
Masterarbeit noch zu schreiben oder ein Studienvolumen im Umfang von insgesamt 30 CP noch zu 
erbringen ist. 

(7) Auf der Grundlage eines Antrags gemäß Absatz 1 kann und auf zusätzlichen Antrag der bzw. des 
Studierenden muss eine Einstufung in die Fachsemester vorgenommen werden, deren Zahl sich aus 
dem Umfang der durch die Anerkennung erworbenen CP im Verhältnis zu den im jeweiligen Fach 
insgesamt erwerbbaren CP ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester 
abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

 
Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultätsräte der Evangelisch-Theologischen Fakultät vom 
17.05.2023, der Katholisch-Theologischen Fakultät vom 21.06.2023, der Fakultät für Philosophie und 
Erziehungswissenschaft vom 10.05.2023, der Fakultät für Geschichtswissenschaft vom 26.05.2023, der 
Fakultät für Philologie vom 17.05.2023, der Fakultät für Sozialwissenschaft vom 15.06.2023, der Fakultät 
für Ostasienwissenschaft vom 17.05.2023 sowie der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung Centrum 
für Religionswissenschaftliche Studien vom 02.06.2023. 
 

Bochum, den 21. Juni 2023 

Der Rektor 
der Ruhr-Universität Bochum 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Martin Paul 
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